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herausgegebene, schon seit 37 Jahren bestehende
„Kirchliche Jahrbuch“, wenn auch statistische Zu-
sammenstellungen für einzelne Landeskirchen und
eine von dem württembergischen Statistiker Zeller
bearbeitete Gesamtdarstellung („Zur kirchlichen
Statistik des evangelischen Deutschland im Jahr
1862“") der Begründung des Jahrbuchs voraus-
gehen. Die Eisenacher Kirchenkonferenz (jetzt
„Deutsche evangelische Kirchenkonferenz"), in der
alle deutschen evangelischen Landeskirchen vertreten
sind, hat auch eine eigne statistische Kommission
gebildet, die seit 1880 jährlich die „Statistischen
Mitteilungen aus den deutschen evangelischen Lan-
deskirchen“ herausgibt, eine Ubersichtstabelle über
die Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Konfir-
mationen, Abendmahlsempfänger, Austritte und
UÜbertritte in den deutschen Bundesstaaten und
preußischen Provinzen, alles in Beziehung zu den
entsprechenden Zahlen der Bevölkerungsbewegung
des evangelischen Volksteils, die den Konsistorien
von den staatlichen statistischen Amtern zu die-

sem Zweck zur Verfügung gestellt werden. Eine
gemeinsame amtliche Zentralstelle für kirchliche
Statistik ist aber bis jetzt auch von den evange-
lischen Landeskirchen Deutschlands nicht einge-
richtet worden.

Literatur. C. G. D. Stein, Handbuch der Geo-
graphie u. Statistik (11819); A. Balbi, Abrégé
de Géographie (Par. 71844); G. F. Kolb, Hand-
buch der vergleich, Statistik (1857); M. Fournier
de Flaigx, Mémoire sur lastatistique des religions,
in Bulletin de Plinstitut International de sta-

tistique IV (Rom 1889); P. Pieper, Kirchl. Sta-
tistik Deutschlands (1899); H. Zeller, Vergleichende

., in G. Warnecks Allgemeiner Missions-Zeit-

schrift (19;03); H. A. Krose S. J., Die Verbreitung
der wichtigsten Religionsbekenntnisse zur Zeit der
Jahrhundertwende, in Stimmen aus Maria-Laach
XV (1903); ders., Konfessionsstatistik Deutsch-
lands (1904); Missiones Catholicae (Rom 1907);
H. A. Krose S. J., Kath. Missionsstatistik (1908);
ders., Kirchl. Handbuch Bd 1 u. II (1908/09); Die

Kath. Missionen, Jahrgänge 1908/09, 1909/10;
Scott Keltie, The Statesman's Vear Book (Lond.

1909); J. Schneider, Kirchl. Jahrbuch (381909);
H. v. Juraschek, Geogr.-Statist. Tabellen, Ausgabe
1909. — Gothaischer Genealogischer Hofkalender,

147. Jahrg. (1910); Annuario Ecclesiastico,
Anno XIII (Rom 1910); A. Battandier, Annuaire
Pontifical Catholique, 13° année (Par. 1910);
J. Harris, The Jewish Tear Book (Lond. 1910);
G. Warneck, Abriß einer Gesch. der protestant.
Missionen (1910); M. H. Wiltzius, The Okticial
Catholic Directory (Milwankee u. Neuyork 1910).

H. A. Krose 8. J.)
Religionsunterricht. Imweitesten Sinn

deckt sich Religionsunterricht mit dem kirchlichen
Lehramt (val. dies. Art.), im engeren Sinn ist
Religionsunterricht der schulplanmäßige,der
im Rahmen des Schulunterrichts als eigentlicher
Lehrgegenstand des Stundenplans in den Räumen
der Schule erteilt wird. Einen schulplanmäßigen
Religionsunterricht kannte weder das frühere noch
das spätere Mittelalter. Zahlreiche Synoden be-
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schäftigen sich zwar mit dem Religionsunterricht,
haben dabei aber nur die kirchliche Katechese, nicht
den schulplanmäßigen Unterricht im Auge. Das
gilt sogar noch von dem Konzil von Trient, das
den Bischöfen vorschreibt: Saltem dominicis et
aliis festivis diebus pueros in singulis pa-

rochüs fidei rudimenta et oboedientiam erga

Deum et parentes diligenter ab üs, ad quos

spectabit, doceri curabunt (Sess. XXIV
de ref. c. 4; vgl. auch c. 7). In verschiedenen

Provinzialsynoden wurden Bestimmungen ge-
troffen, welche die Ausführung dieser Vorschriften
bezwecken und erleichtern sollten.

Erst die Lehr= und Lernordnung, welche die
Jesuiten für ihr Gymnasium in Köln 1557 ent-
warfen, verlegt den Religionsunterricht zum Teil
in die Schule (vgl. Braunsberger, Entstehung usw.
der Katechismen des sel. Petrus Canisius, 1893).
Einen ausführlicheren Plan zur Erteilung des
Religionsunterrichts entwarf Bartholomäus Holz-
hauser für seine Priesterkongregation. Die Lehrer
sollten dadurch mitwirken, daß sie die Kinder
Samstags auf die sonntägliche Katechese vor-
bereiteten (Barthol. Holzhauser, Opusc. eccl.,
Orléans u. Paris 1861, 210 ff). Die Entwick-

lung vollzog sich konsequent nach der Richtung
hin, daß die Schule immer mehr mit dem Reli-
gionsunterricht in Zusammenhang gebracht wurde.
Am deutlichsten zeigt sich diese in Bamberg, dessen
Schulgeschichte aktenmäßig erschlossen ist.

Als man anfing, den Neligionsunterricht mit
der Schule zu verbinden, wurde er von den Lehrern

gewöhnlich in der Kirche erteilt. Als Schulhäuser
erstanden, wurde der Religionsunterricht in diese
verlegt, ohne daß indes dadurch sein kirchlicher
Charakter beeinträchtigt worden wäre. Auch die
Aufnahme des Religionsunterrichts in den Lehr-
plan änderte ursprünglich nichts an dessen eigen-
tümlichem Charakter und bedeutete nur eine rein

äußerliche Verbindung mit den übrigen Lehr-
fächern. Seitdem jedoch die staatliche Gewalt
immer tiefer in das Schulwesen eingriff, erließ sie
auch Vorschriften über den Religionsunterricht in
der Schule. Gegenwärtig ist derselbe der Haupt-
sache nach in den einzelnen Staaten in folgender
Weise geregelt.

Für Baden ordnete das Konkordat vom
28. Juli 1859 an: In scholis elementariis

religiosa instructio a parochis tradetur, in

reliquis scholis nonnisi ab üs, quibus ad hoc
tum auctoritatem tum missionem Archiepis-

copus contulerit, nec postea revocaverit

(VII). Durch das Gesetz betr. die rechtliche Stellung
der Kirchen und kirchlichen Vereine im Staat vom

9. Okt. 1860 wurde bestimmt: „Den Religions=
unterricht überwachen und besorgen die Kirchen
für ihre Angehörigen, jedoch unbeschadet der ein-
heitlichen Leitung der Unterrichts= und Erziehungs-
anstalten“ (§12). Das Gesetz über den Elementar-
unterricht vom 13. Mai 1892, das eine einheitliche

Reglung des gesamten Schulwesens enthält und
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alle früheren Gesetze zusammenfaßt, bestimmt:
„Für den Religionsunterricht werden für jede ge-
trennt unterrichtete Abteilung der Schüler in den
Lehrplan der Volksschule wöchentlich drei Stunden
aufgenommen. Der Religionsunterricht wird durch
die betreffenden Kirchen- und Religionsgemein-
schaften besorgt und überwacht. Sie werden beie
Erteilung desselben durch den von den betreffenden
Religionsgesellschaften als befähigt erklärten Schul-
lehrer unterstützt. Zu diesem Zweck sollen aus dem
wöchentlichen Stundendeputat eines Lehrers, so-
weit erforderlich, je sechs Stunden verwendet wer-

den. Der gesamte Lehrplan für den Religions-
unterricht in den einzelnen Stufen und Klassen
der Volksschule wird von der oberen geistlichen

Behörde aufgestellt, welche die Ausführung des-
selben durch ihre Beamten überwachen und Prü-
sungen über den Religionsunterricht vornehmen
kann. Den staatlichen sowohl als den geistlichen
Behörden bleibt vorbehalten, die Erteilung des
Religionsunterrichts durch den Schullehrer abzu-
stellen (§ 22). Für Schulen, welche Schüler ver-
schiedener Bekenntnisse zu unterrichten haben, aber
nicht mit Lehrern aus jedem der betreffenden Be-
kenntnisse besetzt sind, kann die Oberschulbehörde
anordnen, daß die Unterstützung für den Reli-
gionsunterricht des eines eignen Lehrers entbehren-
den Bekenntnisses durch einen benachbarten Lehrer
geleistet werde; die Zahl der betreffenden Schul-
kinder muß aber dauernd mindestens fünfzehn be-
tragen“ (§ 23). In Bezug auf die kirchlichen, den
Religionsunterricht beaufsichtigenden Beamten gilt
noch die Verordnung des Großherzoglichen Mini-
steriums des Innern vom 1. Okt. 1869. Danach

haben sich diese Aufsichtsbeamten zum Zweck einer
Prüfung stets mit den Kreisschulräten in Verbin-
dung zu setzen. Verbescheidungen dieser Prüfungen
werden auf Mitteilung der Kirchenbehörde durch
die Kreisschulräte den Lehrern zur Nachachtung
und erforderlichenfalls den Ortsschulräten bekannt
gegeben (832). Sonstige Verfügungen der Kirchen-
behörden in betreff des Religionsunterrichts in den
Volksschulen werden auf Mitteilung derselben von
dem Oberschulrat verkündet. Sollte irgend eine
kirchliche Verfügung irgend eine mit der allgemeinen
Schulordnung unvereinbarliche Bestimmung ent-
halten, so ist zunächst mit der Kirchenbehörde zum
Zweck der Verständigung ins Benehmen zu treten
(8 33). Tatsächlich gestaltet sich die Erteilung usw.
des Religionsunterrichts gegenwärtig folgender-
maßen: Der Religionsunterricht an den Volks-
und Mittelschulen wird von der Kirche erteilt, und
zwar erteilt an der ersteren den Katechismusunter-

richt der Pfarrer bzw. Kaplan, den Unterricht in
der biblischen Geschichte der Lehrer, welcher dazu
eine eigne „Admissionsurkunde“ von der Kirche
erhält, die unter Umständen auch wieder zurückge-
zogen werden kann, an den Mittelschulen erteilt

ihn nur der Geistliche, und zwar in wöchentlich
2 Stunden, während in den Volksschulen 3 Stun-
den dazu verwendet werden, einschließlich der bib-
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lischen Geschichte. Die Prüfung des Religions-
unterrichts liegt ganz in den Händen der Kirche,
welche die Inspektoren frei ernennt; der Prüfungs-
bescheid der bischöflichen Inspektoren geht durch
Vermittlung der staatlichen Behörde an die Lehrer.
Der Kommunionunterricht wird nur von den

Geistlichen in dem Schullokal, aber außer der

Schulzeit gegeben, während der reguläre Schul-
unterricht weiter geht.

In Bayern wird durch Allerhöchste Verord-
nung vom 26. Aug. 1883 für den Religions-
unterricht in jenen Gemeinden, wo für die
Angehörigen der verschiedenen Konfessionen nur
gemeinsame Volksschulen bestehen, Vorsorge ge-
troffen, daß die Schulkinder den vorgeschriebenen
Unterricht in ihrer Religion, bezüglich dessen die
verfassungsmäßigen Rechte und Zuständigkeiten
den kirchlichen Behörden ausdrücklich gewahrt
bleiben, gesondert erhalten (8§ 10). Zu den innern
kirchlichen Angelegenheiten aber, deren Ordnung
unter der obersten Staatsaufssicht jeder genehmigten
Privat= oder öffentlichen Kirchengesellschaft zu-
kommt, gehörtnach dem Religionsediktvom 26. Mai
1818 der religiöse Volksunterricht (§ 38). Nach
dem Erlaß vom 8. April 1852, den Vollzug des
Konkordats betreffend, bleibt die nächste Beauf-
sichtigung und Leitung des Unterrichts= und Er-
ziehungswesens an den deutschen Schulen dem
Pfarrklerus überlassen. Bei Bestellung der Di-
striktsschulinspektoren sollen die Bischöfe gutacht-
lich vernommen werden (§ 22). Vor Erlassung
wichtiger Verfügungen über das Schulwesen, so-
weit es sich um Unterricht in Religion handelt,
sollen die Bischöfe gleichfalls gehört werden. Die
Lehrbücher über Religionsunterricht bleiben ihrer
Approbation unterworfen (5 23).

Für das Großherzogtum Hessen bestimmte
die vorläufige Übereinkunft zwischen der Groß-
herzoglich hessischen Regierung und dem Bischof
von Mainz vom 23. Aug. 1854 in betreff der

Reglung der Verhältnisse des Staats zur katho-
lischen Kirche: „Die Leitung und Uberwachung des
katholischen Religionsunterrichts an den öffentlichen
Schulen jeder Art kommt dem Bischof zu.“ Dieser
den kirchlichen Rechten entsprechende Grundsatz
wurde jedoch in der Gesetzgebung der Kultur-
kampfjahre keineswegs beachtet; das Gesetz, das
Volksschulwesen im Großherzogtum betreffend,
vom 16. Juni 1874 ordnete vielmehr an: „Die

Überwachung des Religionsunterrichts steht neben
dem Schulvorstand und den oberen Schulbehörden
auch den im Schulvorstand befindlichen oder mit
Genehmigung Unseres Ministeriums des Innern
hiermit besonders beauftragten Geistlichen als
solchen bzw. den oberen kirchlichen Behörden zu.
Bei Ausübung dieses Aufsichtsrechts sowie bei
Erteilung von Religionsunterricht in den Schulen
durch die Geistlichen müssen die hinsichtlich des
Volksschulwesens bestehenden oder noch zu er-

lassenden Gesetze, Verordnungen und Reglements
sorgfältig beachtet werden" (Art. 68, Abs. 4). Das
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nämliche Gesetz bestimmt auch, daß der Religions-
unterricht konfessionell getrennt erteilt wird, und
zwar, soweit er nicht nach getroffener Vereinbarung
zwischen den oberen Schul= und Kirchenbehörden
von den betreffenden Geistlichen oder einem be-

sondern Religionslehrer übernommen ist, von dem
oder den Lehrern der betreffenden Konfession
(Art. 4). Für Kinder, in deren Religion an den
Schulen einer Gemeinde kein Unterricht erteilt

wird, muß, sofern die Zahl der Kinder wenigstens
zehn beträgt, das Schullokal und die Heizung
zum Religionsunterricht geboten werden. Beim
Vorhandensein einer größeren Anzahl solcher Kin-
der kann eine politische Gemeinde auch angehalten
werden, die sonstigen Kosten des Religionsunter-
richts dieser Kinder ganz oder teilweise zu bestreiten

rt. 7).

Preußen hat seit dem Ende des 18. Jahrh.
das ganze Schulwesen an sich gezogen und seine

Gesetze und Bestimmungen allmählich auch auf
die später erworbenen Landesteile angewendet.
Schon das Allgemeine Landrecht vom Jahr 1794
sagt TI II, P. 12, 81: „Schulen und Universitäten
sind Veranstaltungen des Staats.“ Die preußische
Verfassungsurkunde vom 31. Jaon. 1850, Art. 23

besagt: „Alle öffentliche und private Unterrichts-
und Erziehungsanstalten stehen unter Aussicht der
vom Staat ernannten Behörden.“ Radikaler be-

stimmt das preußische Gesetz vom 11. März 1872:
„Unter Aufhebung aller in den einzelnen Landes-
teilen entgegenstehenden Bestimmungen steht die
Aussicht über alle öffentliche und private Unterrichts-
und Erziehungsanstalten dem Staat zu. Demge-
mäß handeln alle mit dieser Aufsicht betrauten Be-
hörden und Beamte im Auftrag des Staats.“ Zur
Ausführung dieses Gesetzes sagt der Ministerial-
erlaß vom 15. März 1872: „Das Gesetz betr. die
Beausfsichtigung des Unterrichts= und Erziehungs-
wesens ändert das bisherige Verhältnis, nach
welchem die Schulaufsicht zumeist als ein Ausfluß
kirchlicher Amter unmittelbar mit demselben ver-
bunden war, prinzipiell. Das Recht der Be-
aufsichtigung gebührt demnach dem Staat allein
und handeln demzufolge alle mit der Aussicht be-
trauten Behörden und Beamte im Auftrag des
Staats.“ — Auf diesen gesetzlichen Bestimmungen
und Verfügungen beruht die ganze spätere Ein-
richtung des niederen und höheren Schulwesens in
Preußen sowie die Einrichtung, Erteilung und
Leitung des Religionsunterrichts. Die
Schule, ursprünglich eine Einrichtung der Kirche,
ist jetzt eine Veranstaltung des Staats geworden.
Darum hat sie an erster Stelle den Zwecken und
Zielen des Staats (Heranbildung der Kinder zu
brauchbaren Gliedern der menschlichen Gesellschaft
und zu guten Staatsbürgern) zu dienen. Dabei
will aber der Staat aus naheliegenden wichtigen
Gründen, daß „dem Volk die Religion erhalten
werde“. Aus diesem Grund nimmt der Staat die

Erteilung des Religionsunterrichts in seine An-
stalten auf, neunt ihn den schulplanmäßigen
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Religionsunterricht und überwacht ihn durch seine
Organe. Den Inhalt und Umfang zu bestimmen,
überläßt er den anerkannten Religionsgesellschaf-
ten.— Bei den evangelischen Schulen hat

der Kultusminister als Vertreter des obersten Bi-

schofs nach Anhörung des Oberkirchenrats das
Recht, den Inhalt und Umfang des schulplan-
mäßigen Religionsunterrichts anzuordnen, wie es
durch den Ministerialerlaß vom 15. Okt. 1872 ge-

schehen ist. Bei katholischen Schulen wird
diese Bestimmung dem Dihzesanbischof überlassen,
welcher mit den Staatsbehörden die Wahl der
Lehrbücher in der Religion und biblischen Geschichte
und des Gesangbuchs sowie die Verteilung des
Lernstoffs vereinbart.

An diesem Unterricht sind daher Staat und
Kirche beteiligt. Ersterer läßt ihn erteilen und über-
wacht das Außere, letztere hat die Leitung und Be-
aufsichtigung durch den Pfarrer oder ein anderes
von ihr berufenes Organ. Neben diesem schul-
planmäßigen Religionsunterricht besteht für die
Katholiken wie Protestanten noch ein kürchlicher
Religionsunterricht zur Vertiefung und Erweite-
rung des schulplanmäßig erteilten Religionsunter-
richts sowie zur Einführung in das kirchliche Leben
und zur Vorbereitung auf den Empfang der hei-
ligen Sakramente bzw. der Konfirmation (nähere
Bestimmungen s. unten). Für den schulplanmäßigen
Religionsunterricht sind in den einklassigen Schu-
len auf die Unterstufe 4, die Mittel- und Oberstufe
5 Stunden, in den mehrklassigen je 4 Stunden

auf allen Stufen angesetzt. Durch Ministerialerlaß
vom 24. Juli 1884 ist für die evangelischen Schu-
len bestimmt, daß noch eine Stunde in der Woche
zum Bibellesen zu verwenden ist. Durch Erlaß
vom 7. Okt. 1884 ist diese Bestimmung „#in ad-

äquater Weise auf die katholischen Schulen ausge-
dehnt“. Seitdem können in allen mehrklassigen
Schulen wöchentlich 5 Stunden auf den Reli-
gionsunterricht verwendet werden. Die Prote-
stanten benutzen die fünfte Stunde zum Bibellesen,
die Katholiken zur Erklärung der Perikope, des
Kirchenlieds usw. — Die Pflicht, den ganzen

schulplanmäßigen Religionsunterricht zu erteilen,
liegt den vom Staat angestellten und geprüften
Lehrern ob; jedoch wird den katholischen Lehrern
nur dann ein Befähigungszeugnis ausgestellt, wenn

sie die Befähigung, auch in der Religion zu unter-
richten, in Gegenwart eines bischöflichen Kommis-
sars nachgewiesen haben. Außerdem muß sich der
Lehrer auch noch die missio canonica beschaffen.
In den Diözesen Köln, Trier und Münster ist der
Religionsunterricht geteilt und der Katechismus
dem Pfarrgeistlichen, die biblische Geschichte dem
Lehrer zugewiesen; den kirchlichen Religions-
unterricht scheint man dort nur teilweise zu be-

nutzen. Die Protestanten überlassen den schul-
planmäßigen Unterricht den Lehrpersonen.

Die Leitung des Religionsunterrichts steht nach
Art. 24 der Verfassungsurkunde vom Jahr 1851

den Religionsgesellschaften zu. Die näheren Be-
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stimmungen darüber sind dem noch zu erlassenen
Unterrichtsgesetz vorbehalten, jedoch ist durch Mi-
nisterialerlaß vom 15. Febr. 1876 angegeben, daß
in der Regel der gesetzlich bestellte Ortspfarrer als
das zur Leitung des Religionsunterrichts berufene
Organ zu betrachten ist. Die Rechte und die
Pflichten dieses Organs gibt der §8 9 des gedachten
Erlasses an: „Der als Organ der Religionsgesell-
schaft anerkannte Pfarrer ist berechtigt, dem schul-
planmäßigen Religionsunterricht in der dafür an-
gesetzten Stunde beizuwohnen, durch Fragen und
stellenweises Eingreifen in den Unterricht sich da-
von zu überzeugen, ob dieser vollständig und soch-
gemäß erteilt wird, welche Fortschritte die Schüler
gemacht haben, den Lehrer (jedoch nicht in Gegen-
wart der Schüler) sachlich zu berichtigen, Wünsche
und Beschwerden der staatlichen Aufsichtsbehörde
vorzutragen und die Zensur in der Religion mit
festzustellen.“ Der Staat wahrt sich ein Recht
über die Erteilung des Religionsunterrichts in
§ 10 a. a. O.: „Die Organe des Staats haben

das Recht, dem gedachten Unterricht beizuwohnen;
sie haben darauf zu achten, daß er zu den ange-
setzten Stunden und nach Maßgabe der allgemeinen
Bestimmungen erteilt wird; eine Einwirkung auf
den Inhalt der Religionslehre steht aber der staat-
lichen Aufsichtsbehörden nur insoweit zu, als die
Religionslehre nichts enthalten darf, was dem
bürgerlichen und staatsbürgerlichen Recht zuwider-
läuft.“ Das Recht und die Interessen der Kirche
sollen dadurch gewahrt werden, daß kein Lehrer da-
zu berufen wird, der nicht durch die in Gegenwart
eines bischöflichen Kommissars abgelegte Prüfung
seine Befähigung dazu nachgewiesen hat, sowie
dadurch, daß der gesetzlich bestellte Ortspfarrer zur
Leitung und Beaufsichtigung berechtigt ist und die
ständigen Vorgesetzten des Lehrers sich jeder Ein-
wirkung auf den sachlichen Inhalt zu enthalten
haben. Indes die letzte Entscheidung über die Aus-
führung dieser Bestimmungen hat, solang das ver-
sprochene Schulgesetz nicht existiert, der Kultus-
minister. Da dieser aber in Preußen immer ein
Protestant ist und auch wohl sein wird, so sind
allerdings die Interessen der Protestanten hin-
reichend geschützt, für die Katholiken fehlt aber
jede Garantie und jeder maßgebende Einfluß auf
die höchste Stelle. Daher sind sie dem Wohl= oder
Übelwollen des protestantischen Ministers preis-
gegeben. Dieses kann für sie um so verderblicher
werden, weil der Wille des Ministers für alle
nachgeordneten Behörden maßgebend ist, und man
schon die katholischen Geistlichen als Kreisschul-
inspektoren fast überall beseitigt und als Orts-
schulinspektoren zu beseitigen angefangen hat, wäh-
rend die protestantischen Geistlichen fast ausnahms-
los in ihren Ausfsichtsstellungen geblieben sind.
Bei der jetzigen antikirchlichen, ja antichristlichen
Richtung großer politischer Parteien in den gesetz-
gebenden Körperschaften können leicht die gesetz-
lichen und administrativen Bestimmungen in ihr
Gegenteil verwandelt werden. Daher werden die
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Katholiken darauf Bedacht nehmen müssen, daß
der kirchliche Religionsunterricht in allen Schul-
anstalten von den Geistlichen erteilt wird, und daß
die Lehrer zur Erteilung des schulplanmäßigen
Unterrichts die missio canonica sich zu verschaffen
verpflichtet sind.

Neben dem schulplanmäßigen Religionsunter-
richt überläßt der Staat den anerkannten Reli-

gionsgesellschaften in der Schulzeit das ganze
Jahr hindurch wöchentlich 2 Stunden zur Ver-
tiefung und Erweiterung des schulplanmäßig er-
teilten Religionsunterrichts und außerdem 2 wei-
tere Stunden 2 bis 4 Monate hindurch zur Vor-

bereitung auf den Empfang der Sakramente.
Dieses ist der kirchliche Religionsunter-
richt. Er ist fakultativ; um seinen Inhalt küm-
mert sich der Staat gar nicht und verhält sich der
Erteilung gegenüber negativ, indem er nur ver-

langt, daß durch ihn das Staatsinteresse nicht
geschädigt und der Gesamtunterricht nicht in un-
zulässiger Weise beeinträchtigt wird. Die Grund-
lage, welche für den ganzen preußischen Staat
hierin Recht schafft, finden wir in dem Mini-
sterialerlaß vom 18. Febr. 1876 über „Leitung
und Erteilung des Religionsunterrichts in katho-
lischen Schulen“ (8 11 u. 12). Die äußere
Reglung des kirchlichen Religionsunterrichts ist
den Regierungen überlassen und hat sich der
Kultusminister mit der Verfügung der Königlichen
Regierung in Arnsberg, daß in den letzten Schul-
jahren wöchentlich 2 Stunden für den Katechumenen-
und 2 weitere Stunden für den Konfirmations-

unterricht verwendet und daß diese Anordnung
auch in den katholischen Schulen angewendet werde,
einverstandenerklärt(Ministerialerlaßvom20.Dez.
1876). — Für die Protestanten scheint von allen

Regierungen eine entsprechende Anordnung ge-
troffen zu sein. Für die Katholiken hat sonder-
barerweise von der Einrichtung des kirchlichen
Religionsunterrichts bis jetzt nur die Dihzese
Paderborn im vollen Umfang Gebrauch gemacht,
und zwar nach einer Verfügung des General-
vikariats vom 7. Mai 1902.

Auf den Gymnasien und Realschulen
ist gleichfalls ein besonderer kirchlicher Religions-
unterricht vorgesehen. Der Ministerialerlaß vom
16. Okt. 1860, U. 22 405 setzt fest: „1) Der
Religionsunterricht der Schule und der kirchliche
Katechumenen= und Konfirmationsunterricht bilden
je für sich ein selbständiges Ganzes. In den
höheren Schulen ist der Religionsunterricht ein
integrierender Teil des Lehrplans jeder Klasse.
Demgemäß dürfen auf diesen Anstalten die Re-
ligionsstunden nicht so gelegt werden, daß die
Katechumenen verhindert sind, daran teilzunehmen.
2) Der Katechumenen= und Konfirmandenunter-
richt wird in der Regel in 2 Stunden von 11 bis

12 Uhrerrteilt und sind diese Stunden entweder frei
zu lassen oder mit solchen Lehrgegenständen zu be-
legen, von denen eine Dispensation zulässig ist.“
Diese Bestimmungen geben die Möglichkeit, der
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studierenden Jugend eine weitere Ausbildung in
der Religion zu vermitteln und den vielen Klagen
über den ungenügenden Unterricht in der Religion
auf den Gymnasien ein Ende zu machen. Es
kommt nur darauf an, sie überall zur Ausführung
zu bringen, wie es bei den Protestanten fast all-
gemein geschieht. Leider stehen wir vor der Tat-
sache, daß die Betätigung des religiös-sittlichen
Lebens in den gymnasial und akademisch gebil-
deten Kreisen große Rückschritte gemacht hat. Für
die gewerblichen und ländlichen Fortbildungs-=
schulen will der Ministerialerlaß vom 26. März
1897 die Aufnahme des Religionsunterrichts in
den Stundenplan nicht gestatten, jedoch zulassen,
daß im Anschluß an den Unterricht und in den
Räumen der Anstalt die Geistlichen beider Kon-
fessionen die religiöse Erkenntnis der Zöglinge zu
erweitern und zu vertiefen suchen.

In Sachsenifst fürden Religionsunterrichtjener
Kinder, welche eine öffentliche Ortsschule besuchen,
in einer von der Vertretung der betreffenden Re-

ligionsgesellschaft für ausreichend erachteten Weise
zu sorgen und darüber, daß es geschehen, Zeugnis
beizubringen. Ist jedoch dazu keine Gelegenheit
vorhanden, so können auf Antrag der Eltern Kin-
der bis zum zwölften Lebensjahr auch am Reli-
gionsunterricht einer andern Konfession als der-

jenigen, in welcher sie zu erziehen sind, teilnehmen
(Ges., das Volksschulwesen betr., vom 26. April
1873, § 6). Nach dem nämlichen Gesetz übt die
der kirchlichen Oberbehörde zustehende Aufsicht
über den Religionsunterricht der Ortsgeistliche als

solcher, beziehentlich der höhere kirchliche Aufsichts-
beamte (§ 29). In der Verordnung zur Ausfüh-
rung des Gesetzes vom 26. April 1873, das Volks-

schulwesen betr., vom 25. Aug. 1874 wird für die

konfessionellen Minderheiten bestimmt: „Wird für
die Kinder einer andern Konfession, welchen es an

Gelegenheit zum Religionsunterricht im eignen
Bekenntnis fehlt, ein Antrag auf Teilnahme am
Religionsunterricht der Ortsschule nicht gestellt,
so ist von seiten des Schulvorstands der geistlichen
Behörde behufs der wegen Erteilung des Reli-
gionsunterrichts zu treffenden Vorkehrung Mit-
teilung zu machen und Nachricht vom Erfolg zu
erwarten. Wenn solche Veranstaltung nicht ge-
troffen werden sollte, hat der Ortsschulvorstand
der Bezirksschulinspektion zur weiteren Entschlie-
ßung Anzeige zu erstatten. Bei Meinungsver-
schiedenheit der Eltern über die im Gesetz nach-
gelassene Teilnahme der Kinder einer andern Kon-
fession am Religionsunterricht der Ortsschule bis
zum zwölften Lebensjahr entscheidet der Vater.
Sind die Eltern oder ein Teil derselben verstorben,

so ist diese Teilnahme auf Antrag derjenigen,
welchen die Sorge für die Erziehung der Kinder
obliegt, zu gestatten. Bei unehelichen Kindern ge-
nügt der Antrag der Mutter und nach deren Tod
der Antrag der Erzieher. Bei Kindern aus ge-
mischten Ehen, welche in einer andern Konfession
als in derjenigen der Ortsschule zu erziehen sind,
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gilt, wenn ihnen die Teilnahme am Religions=
unterricht in der Ortsschule gestattet wird, das
zwölfte Lebensjahr als der Termin, von welchem
an ein Beharren in der Konfession des genossenen

Religionsunterrichts einzutreten hat. Die Erlaub-
nis zur Teilnahme am Religionsunterricht der

Ortsschule ist daher solchen Kindern nur bis zum
Ablauf desjenigen Schuljahrs zu erteilen, welches
der Erfüllung des zwölften Jahrs zunächst vor-
hergeht. Vor Eintritt dieses Normaltermins sind
die Eltern oder Erzieher rechtzeitig auf die Wir-
kung einer längeren Teilnahme des Kindes am

Religionsunterricht in der Ortsschule aufmerksam
zu machen.“

Für Württemberg bestimmte das Kon-
kordat vom 8. April 1857: Episcopus reli-
giosam catholicae iuventutis tum instruc-
tionem tum educationem in omnibus scholis

publicis et privatis diriget et super utraque
vigilabit. Proinde statuet, quinam ad reli-
giosam instructionem libri et catechismi ad-

hibendi sint (VII). Nach dem Volksschulgesetz
vom 29. Sept. 1836 ist der Religionsunterricht
in allen Volksschulen, soweit nicht die Oberschul-
behörde etwas anderes anordnet, unter angemes-
sener Teilnahme der Schullehrer von dem Orts-
geistlichen zu erteilen. Die Leitung des katho-
lischen Religionsunterrichts in den Volksschulen
sowie in den sonstigen öffentlichen und privaten
Unterrichtsanstalten, einschließlich der Bestimmung
der Katechismen und Religionshandbücher, kommt
dem Bischof zu, unbeschadet des dem Staat über

alle Lehranstalten zukommenden Oberaussichts-
rechts (Ges. betr. die Reglung des Verhältnisses der
Staatsgewalt zur katholischen Kirche vom 30. Jan.
1862, Art. 13).

In der ausgebauten Volksschule hat das erste
Schuljahr 3, das zweite bis fünfte Jahr 4,
das sechste und siebte Jahr 5 Religionsstunden,
von denen der Geistliche in jeder Klasse 2 Stun-

den zu geben hat; der Lehrer muß auf jede
Stunde des Geistlichen  Stunde für Vorberei--
tung und Einübung des Religionsstoffs verwen-
den. Die Kinder des ersten Jahres haben wöchent-
lich zweimal, die des zweiten bis fünften Jahres
dreimal, des sechsten und siebten Jahres viermal
bei pflichtmäßiger Anwesenheit der Lehrer der hei-
ligen Messe beizuwohnen. Bei der einklassigen
Schule bleiben für den Religionsunterricht 2 bis
4 Stunden. Nach dem heftigen Schulkampf im
Landtag im Winter 1909 hat das Schulwesen
eine sehr nach links gerichtete Entwicklung ge-
nommen, besonders durch die prinzipielle Ab-
schaffung der geistlichen Bezirks= und Lokalschul-
inspektion.

In Elsaß-Lothringen sind nach dem
Gesetz über das Unterrichtswesen vom 15. März
1850 die Geistlichen der anerkannten Bekennt-

nisse mit der Uberwachung des Religionsunter-
richts beauftragt. Der Zutritt in die Schule ist
ihnen zu jeder Zeit gestattet. Wo gemischte
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Schulen bestehen, steht dem Geistlichen jedes Be-
kenntnisses der Eintritt in die Schule behufs Über-
wachung des Religionsunterrichts der zu seinem
Bekenntnis gehörenden Kinder zu (Art. 44).

In Österreich muß nach dem Staats-
grundgesetz von 1867 für den Religionsunterricht
in den Schulen von der betreffenden Kirche oder
Religionsgesellschaft Sorge getragen werden. Dem
Staat aber steht rücksichtlich des gesamten Unter-
richts= und Erziehungswesens das Recht der ober-
sten Leitung und Aufsicht zu (Art. 17). Der
gleiche Grundsatz wird an die Spitze des Gesetzes
dom 25. Mai 1868 (8 1) gestellt, durch welches
grundsätzliche Bestimmungen über das Verhältnis
der Schule zur Kirche erlassen werden. Unbeschadet
dieses staatlichen Aufsichtsrechts bleibt aber die
Besorgung, Leitung und unmittelbare Beaufsich-
tigung des Religionsunterrichts und der Religions-
übungen für die verschiedenen Glaubensgenossen
in den Volks= und Mittelschulen der betreffenden
Kirche oder Religionsgesellschaft überlassen (8 2).
Religionsbücher können von den zur Leitung und
Beaufsichtigung des Unterrichtswesens berufenen
staatlichen Organen nur dann die erforderliche
Genehmigung erhalten, wenn sie von der bezüg-
lichen konfessionellen Oberbehörde für zulässig er-
klärt worden sind (8§ 7). Auch das Gesetz vom
14. Mai 1869, durch welches die Grundsätze des
Unterrichtswesens bezüglich der Volksschulen fest-
gestellt wurden, enthält ähnliche Bestimmungen:
„Der Religionsunterricht wird durch die betreffen-
den Kirchenbehörden besorgt und zunächst von ihnen
überwacht. Die dem Religionsunterricht zuzu-
weisende Anzahl von Stunden bestimmt der Lehr-
plan. Die Verteilung des Lehrstoffs auf die ein-
zelnen Jahreskurse wird von den Kirchenbehörden
festgestellt. Der Religionslehrer, die Kirchen-
behörden und Religionsgenossenschaften haben den
Schulgesetzen und den innerhalb derselben erlas-
senen Anordnungen der Schulbehörden nachzu-
kommen. Die Verfügungen der Kirchenbehörden
über den Religionsunterricht und die religiösen f

Übungen sind dem Leiter der Schule durch die
Bezirksschulaufsicht zu verkünden. An jenen Orten,
wo kein Geistlicher vorhanden ist, welcher den Re-
ligionsunterricht regelmäßig zu erteilen vermag,
kann der Lehrer mit Zustimmung der Kirchen-
behörde verhalten werden, bei diesem Unterricht
für die seiner Konfession angehörigen Kinder in
Gemäßheit der durch die Schulbehörde erlassenen
Anordnungen mitzuwirken. Falls eine Kirche oder

Religionsgesellschaft die Besorgung des Religions-
unterrichts unterläßt, hat die Landesschulbehörde
nach Einvernehmung der Beteiligten die erforder-
liche Versügung zu treffen“ (8 5).

Fast in allen Staaten sind die neueren Bestim-

mungen über das Schulwesen und insbesondere
über den Religionsunterricht beeinflußt von der

gegenwärtigen Zeitbewegung, d. h. von einem ge-
waltigen Ansturm gegen den christlichen Glauben.
Während früher Staat, Kirche und Gemeinde ein-
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trächtig zusammenwirkten, um eine religiös-sitt-
liche Jugend heranzubilden, hat eine von den po-
litischen Parteien beeinflußte Gesetzgebung der
Kirche allmählich den ihr von Gott gegebenen Ein-
fluß auf die Jugend zu entziehen gesucht und ein
Geschlecht herangebildet, welches sich nicht mehr
leiten läßt von der Gottesfurcht und der Haltung
der göttlichen Gebote, sondern von dem Streben
nach dem Umsturz auf dem Gebiet des Staats und
der Kirche. Durch den Abfall vom Glauben ist
der Sozialdemokratie der Weg bereitet: Ohne
feste Mitwirkung der Kirche in der Volksschule
gibt es aber kein Mittel zur wirksamen Bekämp-
fung des Unglaubens und der Umsturzbewegung.
Was wir darum von der Volksschule verlangen

müssen, ist Wiederherstellung der Mitaufsicht der
kirchlichen Organe über die Volksschule, ungehin-
derte Wiederüberlassung des Religionsunterrichts
an die Kirche (die von ihr berufenen Geistlichen
und Lehrer), die Wiederherstellung des maßgeben-
den Einflusses der Kirche auf die Anstellung,
Disziplin und Entlassung der Volksschullehrer.

Literatur. Brown, Stellung des Staats zur
Kirche in Bezug auf R. in Preußen, England u.
den Ver. Staaten (1891); Hübsch, Die Reformen
auf dem Gebiet der Volksschule im ehemaligen Hoch-
stift Bamberg (1891); Schöberl, Lehrbuch der kath.
Katechetik (1890); Plieschko, Der R. u. die konfes-
sionellen Verhältnisse der Volksschule im Lichte des
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gebung 1 (21908); Reukauf, Vorfragen zur Reform
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Religionsverbrechen. Unter Religions-
verbrechen verstehen wir hier diejenigen von der
staatlichen Rechtsordnung mit Strafe bedrohten
Übeltaten, welche in einer Verletzung des Rechts-
guts der Religion, d. h. der Pflichten gegen Gott
bestehen. Den Gegensatz zu den Religionsver-
brechen bilden einmal alle von der kirchlichen

Rechtsordnung mit kirchlichen Strafen bedrohten
Verfehlungen (delicta ecclesiastica), z. B. Si-
monie, geistliche Standes= und Amtsbergehen.
Nicht zu den Religionsverbrechen gehören ferner
die vom Staat mit Strafe bedrohten Übeltaten,

bei welchen es sich um Verletzung solcher sittlichen
Pflichten, welche das Verhältnis des Menschen zu
sich selbst oder zum Nebenmenschen betreffen, also
um Verletzung nichtreligiöser Güter handelt, deren
Wahrung durch Satzungen der Religion beson-
ders eingeschärft ist; zu diesen letzteren Delikten


	Religionsunterricht.

